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1. Einleitung und politische Lage 
 
„ZukunftsGerecht“ ist nicht nur das Motto der Organisationswahlen 2018-2019, sondern der 
Slogan steht auch für die Arbeit des Bundeserwerbslosenausschusses (BEA) in den letzten vier 
Jahren. „ZukunftsGerecht“ bedeutet, sich für alle Menschen einzusetzen. Dazu gehört 
„Gerechtigkeit und Solidarität, Arbeit und Wohlstand gerecht verteilen, Perspektiven für die 
besonders benachteiligten Menschen in der Gesellschaft entwickeln und letztendlich die 
Demokratie stärken. Damit hat sich der BEA befasst.    
 
Dabei standen die Themen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik im Mittelpunkt der BEA-
Diskussion. Am deutschen Arbeitsmarkt läuft scheinbar alles rund. Die Zahl der Erwerbstätigen 
hat im Jahresdurchschnitt 2018 mit 44,8 Millionen einen neuen Rekord erreicht, die 
Arbeitslosenquote betrug im Durchschnitt 5,2 Prozent. Trotz guter konjunktureller Entwicklung 
der vergangenen Jahre gibt es auch Schattenseiten: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen stagniert 
seit Jahren bei fast einer Million und die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten betrug 
in 2018 im Rechtskreis des SGB II rund 4.144.000 Menschen. Im Dezember 2014 waren 4.344 
Millionen von Hartz IV abhängig.   
 
Der Anteil derer, die für lange Zeit auf staatliche Grundsicherung angewiesen sind, ist immer 
noch erschreckend hoch: 45 Prozent der erwerbsfähigen Bezieher*innen von Grundsicherung 
Hartz IV sind schon vier Jahre und länger auf diese Leistungen angewiesen; in der Altersgruppe 
ab 55 Jahre sind es sogar über zwei Drittel und dies vor dem Hintergrund eines zunehmenden 
Fachkräftebedarfs in einigen Branchen und Regionen. Wirtschaftswachstum und 
Erwerbslosigkeit gehen Hand in Hand, d.h., ein Teil der Bevölkerung wird abgehängt. Die zum 
Teil positiven Effekte der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland haben dabei die 
Fehlentwicklungen und Mängel auf dem Arbeitsmarkt zulasten der Arbeitnehmer*innen 
überdeckt.  
 
Unterdessen hat der Gesetzgeber zum einen mit dem Qualifizierungschancengesetz die Absicht, 
neue Weiterbildungsmöglichkeiten zu eröffnen. Gleichzeitig soll der Zugang zum 
Arbeitslosengeld I ab 2020 verbessert werden. Zum anderen soll das Teilhabechancengesetz 
durch gezielte finanzielle Förderung bestimmter Jobs Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Langzeiterwerbslose schaffen. Ob mit den beiden Gesetzen der Arbeitsmarkt und die 
Arbeitslosenversicherung tatsächlich gestärkt sowie Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen 
werden, bleibt abzuwarten, denn ein wirksamer Schutz vor sozialem Abstieg ist nur bedingt zu 
erkennen. 
 
Nach wie vor gibt es in Deutschland keine ausreichende Existenzsicherung. Denn die prekären 
Arbeitswelten, in denen Einkommenslücken immer wieder durch Grundsicherung (SGB II) 
überbrückt oder ergänzt werden müssen, gehören zum gesellschaftlichen Alltag. ver.di fordern 
seit langem, dass Integration in gute Arbeit eine Grundvoraussetzung zur Armutsbekämpfung 
ist. Prekäre Arbeit muss deshalb zurückgedrängt und in reguläre Arbeit umgewandelt, Minijobs 
müssen in die Sozialversicherungspflicht einbezogen werden. Langzeiterwerbslosen und älteren 
Erwerbslosen müssen Perspektiven eröffnet werden. Notwendig ist eine qualitative und 
quantitative Ausweitung der Förderangebote, insbesondere von abschlussorientierten 
Bildungsmaßnahmen. Die Arbeitslosenversicherung muss so revitalisiert werden, dass sie im 
Regelfall das Risiko der Arbeitslosigkeit ausreichend absichert. Um den Zugang zum 
Arbeitslosengeld (ALG) zu verbessern, sollte die Zeitspanne, in der Anwartschaftszeiten 
gesammelt werden können, wieder von zwei auf drei Jahre verlängert werden. Zudem müssen 
die SGB-Regelsätze deutlich und auf ein bedarfsdeckendes Niveau angehoben werden. Darüber 
hinaus ist für die Bekämpfung der Altersarmut ausschlaggebend, dass die Rente auskömmlich 
ist. Dabei geht es sowohl um das Rentenniveau als auch um die Aufwertung von Kleinstrenten. 
Das alles sind Themen von „ZukunftsGerecht“, denen wir uns auch zukünftig widmen werden.  
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Im Folgenden werden wichtige Themen der Erwerbslosen und des Bundeserwerbslosen-
ausschusses, mit denen er sich in den letzten vier Jahren beschäftigt hat, vertieft. 
 
 
2. Existenzsicherung – mit und ohne Arbeit! 
 
Regelsätze und Existenzsicherung 
Existenzsicherung ist für Erwerbslose in ver.di das zentrales Thema. Mit dem ver.di-
Kongressbeschluss B082 in 2011 wurde zum Thema „Existenzsicherung –  mit und ohne 
Arbeit!“ als umfassende soziale Mindestsicherung mit folgenden Positionen beschlossen:  

 Bedarfsdeckende Regelsätze für Kinder und Erwachsene 

 Die Abschaffung existenzvernichtender Sanktionen im SGB II   

 Ein Recht auf existenzsichernde Arbeit, gute Arbeit anstelle eines Zwangs zu Workfare 
und Hungerlöhnen 

 Altersübergänge ohne erzwingbare Rentenabschläge und eine armutsfeste 
Mindestsicherung im Alter 

 Eine umfassende Berücksichtigung der tatsächlichen Wohnkosten und keine 
Pauschalierung. 

Diese Forderungen sind heute genauso aktuell und wichtig wie im Jahre 2011.  
 
Für den Bundeserwerbslosenausschuss (BEA) war und ist „Existenzsicherung“ der zentrale 
Schwerpunkt; das Engagement für eine bessere und umfassende Existenzsicherung wird 
weitergehen müssen. Regelmäßig beschäftigte sich der BEA in den letzten Jahren mit den 
Regelleistungen / Regelsätzen (SGB II) und dem Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach  
§ 28 (SGB XII), dem Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz (RBEG). Für den BEA ist die Berechnung der 
Regelleistungen willkürlich und nicht nachvollziehbar. Weder die Regelsatzhöhe selbst noch 
deren jährliche Anpassung, auf Basis eines Mischindex aus Preis- Lohnentwicklung, sind 
bedarfsdeckend noch existenzsichernd. Die Anhebung in den letzten Jahren hat kaum die 
jährliche Inflationsrate ausgeglichen, was letztendlich im Ergebnis eine reale Absenkung der 
Regelleistungen bedeutet.  
 
Die Entwicklung der Regelsätze in der Regelbedarfsstufe 1 (Alleinstehende, alleinerziehende 
Personen) hat sich seit Inkrafttreten des Hartz IV-Gesetzes wie folgt entwickelt: 
Ab Januar 2005 auf 345 € West und 332 € Ost 
Ab Januar 2007 auf 347 € (die Unterscheidung zwischen Ost und West entfällt) 
Ab Januar 2015 auf 399 € 
Ab Januar 2016 auf 404 € 
Ab Januar 2017 auf 409 € 
Ab Januar 2018 auf 416 € und ab Januar 2019 auf 424 €. 
 
Dass die jährlich minimale Anpassung der Regelsätze nicht bedarfsdeckend ist, bestätigen 
verschiedene Gutachten immer wieder. Auch ist die Berechnungsmethode der Regelleistungen 
nach wie vor sowohl politisch als auch wissenschaftlich umstritten. Namhafte Expert*innen, wie 
Irene Becker und Verena Tobsch oder der Sozialwissenschaftler Stefan Sell sprechen von 
bewusster „statistischer Manipulation“ der Regierung. Zwar hat der Gesetzgeber mehrere vom 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) angemahnte Mängel korrigiert, aber gleichzeitig wurden 
gegenüber der vorherigen Berechnung mehrere fragwürdige methodische Änderungen 
vorgenommen.  
Datengrundlage für die Errechnung der Regelsatzhöhe sind die Einkommens- und 
Verbrauchsstichproben (EVS), die das Statistische Bundesamt durchführt.  Alle fünf Jahre werden 
die Ausgaben der Privathaushalte in Deutschland erfasst.  Als Grundlage für die Regelsätze 
wurden 2011 die Ausgaben der unteren 20 Prozent der Gesellschaft herangezogen; aktuell nur  
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noch die unteren 15 Prozent der Bevölkerung. Die „verdeckten Einkommensarmen“ werden bei 
der Berechnung nicht herausgerechnet. Das sind die Menschen, die eigentlich ein Anrecht auf 
Sozialleistungen haben, aber keine beantragen. Durch diesen Rechentrick wird der Regelsatz 
noch weiter abgesenkt. Viele Kostenfaktoren wurden ebenfalls gestrichen: nicht nur Alkohol 
und Nikotin, sondern z.B. auch die Ausgaben für Haustiere, Zimmerpflanzen, Grabschmuck, 
Weihnachtsbäume; sogar chemische Reinigung und Schreibwaren wurden aus der Berechnung 
herausgekürzt. Alles das soll SGB II-Leistungsberechtigten gar nicht zustehen. Von den 
Regelsätzen sind rund acht Millionen Menschen – darunter sechs Millionen Leistungsberechtigte 
im SGB II (Grundsicherung) – und somit zehn Prozent der Wohnbevölkerung abhängig. Die 
Höhe der Regelsätze ist daher eine zentrale Größe im System der sozialen Sicherung in 
Deutschland. 
 
Der BEA befasste sich intensiv mit der BVerfG-Entscheidung vom 23.07.2014 und den 
Konsequenzen. Er betrachtet die Regelsatzberechnung weiterhin für kritikwürdig und mahnte 
die vom BVerfG geforderten Anpassungen an. Die Regelsatzhöhe erfülle nicht die zugedachte 
gesetzliche Funktion, nämlich die Sicherstellung des Bedarfs für die Leistungsberechtigten und 
somit eine menschenwürdige Existenzsicherung. Dass die Bundesregierung die Regelleistungen 
kleinrechnet, wurde im Mai 2018 vom ARD-Magazin „Monitor“ bestätigt. Nach deren 
Berechnungen müsste der Hartz IV-Regelsatz eigentlich wesentlich höher sein.  
 
Die Einschätzung des BEA deckt sich mit der Kritik von DGB-Gewerkschaften, Sozial- und 
Wohlfahrtsverbänden am Regelbedarfsermittlungsgesetz von 2016, und diese bleiben 
weiterbestehen. Denn die Bundesregierung hat mit diesem Gesetz (RBEG) nicht alle Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom Juli 2014 erfüllt. Der wesentliche Punkt ist, dass 
durch die Regelsatz-Neuberechnung eine untere Armutssicherung erreicht werden sollte. Das 
BVerfG vertritt die Auffassung, dass ein Existenzminimum nicht nur das „nackte“ Überleben 
sichern, sondern auch „ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und 
politischen Leben“ ermöglichen muss. Die Kritiker*innen sind sich einig, dass dies mit den 
bisherigen Regelleistungen nur bedingt möglich ist. Die Erwerbslosen in ver.di werden ihr 
Engagement zur Neuberechnung und Erhöhung der Regelsätze weiter fortführen. 
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Der BEA hat im Vorfeld der Bundestagswahl im September 2017 die ver.di-Forderung „soziale 
Gerechtigkeit – soziale Sicherheit“ um das Motto „Zum Leben zu wenig. Existenz sichern – 
Regelsätze erhöhen!“ ergänzt. Zur Unterstützung der Forderung nach Erhöhung der 
Regelsätze wurde ein Informationsflyer und ein Aufkleber für die Öffentlichkeitsarbeit 
herausgebracht. Gemeinsam mit dem DGB und der Mitarbeit im „Bündnis für ein 
menschenwürdiges Existenzminimum“ wurde für ein transparentes und realitätsgerechtes 
Berechnungsverfahren gestritten, das im Ergebnis zu dauerhaft bedarfsdeckenden und 
existenzsichernden Regelsätzen führt. Auf Bündnisveranstaltungen waren BEA-Mitglieder 
inhaltlich mit einbezogen und konnten ihre Erfahrungen mit Praxisbeispielen erläutern.  
 
 
Bessere Existenzsicherung im Alter  
Der Ausbau der Alterssicherung und die Verhinderung von Armutsrisiken sind weitere ver.di-
Handlungsfelder und diese haben die ver.di-Erwerbslosengremien immer wieder aktiv 
unterstützt. Denn über die Risiken in der Berufsphasenbiografie, zum Teil mit mehreren 
Erwerbsumbrüchen, machen sich Menschen berechtigte Sorgen genauso wie über die finanzielle 
Absicherung im Alter. Auch für Beschäftigte, die heute noch in einem vermeintlich sicheren 
Beschäftigungsverhältnis stehen, kann eine Situation eintreten, die erhebliche Risiken im Alltag 
und in der Alterssicherung bedeuten. Immer wieder wurde die ungenügend gesetzliche 
Absicherung im Alter in die politische Debatte mit eingebracht. Zuletzt im Gesetzgebungs-
verfahren zum Rentenpaket.  
 
Regelung bei der „Zwangsverrentung“  
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat die Zwangsverrentung, d.h. die 
Verpflichtung von Alg II-Berechtigten ab dem 63. Lebensjahr eine Altersrente in Anspruch zu 
nehmen, auch wenn diese nur mit Abschlägen bezogen werden kann, seit Januar 2017 leicht 
entschärft. Dies geschieht durch die Aufnahme einer weiteren Ausnahme in der Unbillig-
keitsverordnung. SGB II-Leistungsbeziehende werden danach nicht mehr zum Eintritt in eine 
vorgezogene Altersrente mit Abschlägen zwangsverpflichtet, wenn die Höhe dieser Rente zur 
Bedürftigkeit, also zum Bezug von Grundsicherungsleistungen im Alter führen würde. Künftig 
muss eine Altersrente nur noch dann vorzeitig beantragt werden, wenn sie trotz dieser 
vorzeitigen Inanspruchnahme und der damit verbundenen Abschläge bedarfsdeckend ist. Sie 
muss dagegen nicht mehr vorzeitig in Anspruch genommen werden, wenn die Höhe dieser 
Rente zum (ergänzenden) Bezug von Leistungen der Grundsicherung im Alter führen würde.  
Nach dem Wortlaut des neuen § 6 Unbilligkeitsverordnung ist dies „insbesondere anzunehmen, 
wenn der Betrag in Höhe von 70 Prozent der bei Erreichen der Altersgrenze (§ 7a des SGB II) zu 
erwartenden monatlichen Regelaltersrente niedriger ist als der zum Zeitpunkt der Entscheidung 
über die Unbilligkeit maßgebende Bedarfe der leistungsberechtigten Personen nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch.“ In der ver.di-Beratung werden den Betroffenen Möglichkeiten 
aufgezeigt, ihren Rentenbeginn hinauszögern, wenn er mit lebenslangen Abschlägen verbunden 
wäre. Die generelle Abschaffung der Zwangsverrentung steht auch weiterhin auf der 
Tagesordnung der Erwerbslosen in ver.di, um u.a. Altersarmut zu verringern.  
 
Soziale Rechte in Deutschland 
Bei einer Anhörung im Sozialausschuss der Vereinten Nationen im Oktober 2018 in Genf wurde 
deutlich, dass die Bundesregierung zahlreiche Prinzipien des UN-Sozialpakts missachtet und 
somit die Menschenrechte gefährdet. Der UN-Ausschuss kritisiert unter anderem die Berechnung 
der Regelleistungen und die Sanktionen im SGB II, Kinderarmut, zu hohe Wohnkosten und die 
Energiearmut. Im Rahmen der Anhörung vor dem UN-Sozialausschuss wurden kritische Berichte 
zur sozialen Situation in Deutschland, u.a. von der Nationalen Armutskonferenz (nak) und der 
bayerischen Initiative „Rechte statt Reste“ veröffentlicht, an denen sich ver.di-Mitglieder aktiv 
beteiligt haben. In wieweit die derzeitige Bundesregierung die Umsetzung bzw. die 
Gewährleistung von „Sozialen Rechten“ in 2019 - auch im Hinblick auf die Europawahl und 
einige wichtige Landtagswahlen - aufgreifen wird, ist offen. 
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Sanktionspraxis  
Seit Jahren steht die Sanktionspraxis gegen Menschen im Leistungsbezug des Sozialgesetz- 
buchs II (SGB II – Grundsicherung) in der Kritik. Allein in 2017 wurden rund 953.000 Sanktionen 
(2016: ca. 939.000) ausgesprochen. Insgesamt wurde gegen 421.000 erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte mindestens eine Sanktion (sogenannte Pflichtverletzungen in der Mehrzahl 
wegen Meldeversäumnissen) auferlegt, darunter befanden sich 204.000 Menschen, die 
mehrfach sanktioniert wurden. Nur knapp 10 % der verhängten Sanktionen stehen im 
Zusammenhang mit einer Arbeitsvermittlung. In 2017 wurde 34.000 Menschen das 
Existenzminimum komplett gestrichen. Dass Sanktionen kontraproduktive Wirkungen entfalten, 
sollte mittlerweile allgemein bekannt sein. Mit der Sanktionspraxis wird das Versprechen 
gebrochen, das sich die Sozialgesetzgebung selbst auferlegt hat: „Die Grundsicherung für 
Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde 
des Menschen entspricht“, heißt es im § 1 des SGB II. Doch die Sanktionen konterkarieren 
diesen Grundsatz. Durch die Androhung und Verhängung von Sanktionen wird eine 
Atmosphäre des Drucks auf die Erwerbslosen erzeugt, fast jede angebotene Stelle - auch im 
Niedriglohnsektor - anzunehmen. 2017 wurden fast 40 Prozent aller Widersprüche und aller 
Klagen gegen verhängte Sanktionen stattgegeben, dadurch wird das Sanktionsgerüst zumindest 
ein Stück weit ins Wanken gebracht. Wichtig ist, dass Widersprüche und Klagen nach wie vor 
ein wichtiges Mittel zur Rechtsdurchsetzung sind. Unterstützung bekommen die Betroffenen 
u.a. durch die Erwerbslosenberatung vor Ort in den ver.di-Bezirken. 
 
Der Bundeserwerbslosenausschuss befasst sich regelmäßig mit der Sanktionspraxis und deren 
Auswirkungen (u.a. Mangelernährung, Schulden, Wohnungsverlust, etc.) auf die Betroffenen 
und fordert die Abschaffung der existenzgefährdeten Sanktionen. Auf Antrag der 
Bundestagsfraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen beschäftigte sich der 
Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales im Juni 2018 in einer öffentlichen Anhörung mit 
der derzeitigen Sanktionspraxis. Ein zentrales Thema der Anhörung stellte die Sanktionen der 
unter 25-jährigen Leistungsberechtigten dar. Die Sonderregelung, mit erheblich schärferen 
Sanktionen als für über 25-jährige Menschen, ist kontraproduktiv, da rund 21.000 Jugendliche 
nach Sanktionen komplett den Kontakt zum Jobcenter abbrechen. An der öffentlichen 
Anhörung nahmen zahlreiche ver.di-Erwerbslose und Mitglieder des BEA als Besucher*innen 
teil. Anschließend wurden die Sanktionserfahrungen in einer Diskussionsveranstaltung der 
Linken-Bundestags-fraktion vertieft.  
 
Auch Gerichte stellen die Sanktionen im SGB II immer wieder in Frage, so u. a. das Sozialgericht 
Gotha. Das Sozialgericht ist der Auffassung, dass die Sanktionsregelungen gegen mehrere 
Artikel des Grundgesetzes verstoßen und hat die Überprüfung der Sanktionspraxis an das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) verwiesen. Am 15. Januar 2019 verhandelt das BVerfG, ob 
durch die Kürzung der Regelleistungen durch Sanktionen ein Verstoß gegen das in Artikel 1 
Grundgesetz enthaltene Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum vorliegt. Eine 
Entscheidung des BVerfG wird in einigen Monaten gefällt. Es ist auch nach Einschätzung des 
BEA nicht realistisch, dass das Gericht die Sanktionspraxis komplett kippt. Erwartet wird, dass es 
Teile der Sanktionen für unzulässig erklärt.  
 
Die Sanktionen waren im derzeitigen Umfang nicht von Beginn an Teil der SGB-Reformen, 
sondern wurden überwiegend erst nachträglich ab 2006 mit dem SGB II-Fortentwicklungsgesetz 
beschlossen. Ein erklärtes Ziel des Gesetzes war die Senkung der Ausgaben im Bundeshaushalt 
(„Schwarze Null“). Trotz derzeit öffentlicher Bekundung von Politiker*innen, u.a. aus der 
Regierungsfraktion, die Sanktionspraxis zu ändern, findet sich dazu leider nichts im 
Koalitionsvertrag von Union und SPD im März 2018. Letztendlich muss der Gesetzgeber die 
Hartz IV-Sanktionspraxis politisch lösen, und dabei kann eine zeitnahe Entscheidung des 
Verfassungsgerichts vielleicht hilfreich sein.  
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Die Erwerbslosen in ver.di fordern auch weiterhin, dass die existenzgefährdeten Sanktionen 
abgeschafft werden müssen und eine repressionsfreie soziale Absicherung bei Erwerbslosigkeit 
garantiert wird. 
 
 
3. SGB II-Änderungsgesetze: „Rechtsvereinfachung“ (9. SGB II-Änderung) 
 

Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag 
von 2013 darauf verständigt, das passive Leistungs- 
und Verfahrensrecht im SGB II „einfacher und 
effektiver“ auszugestalten. Die Bund-Länder-
Arbeitsgruppe der Arbeits- und 
Sozialministerkonferenz (ASMK) hat im Juli 2014 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) unter dem Schlagwort „Rechtsvereinfachung 
im SGB II“ Reformvorschläge vorgelegt. Die ASMK 
hatte sich mit über 100 SGB II-Themen beschäftigt 

und u.a. vorgeschlagen, dass es eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums, eine 
Vereinheitlichung der Sanktionen und erweiterte Bagatellgrenzen geben soll. Des Weiteren soll 
das passive Leistungsrecht, insbesondere für die Verwaltungen, vereinfacht werden. Ziel des 
BMAS war es auch, die Sanktionen zu entschärfen und verfassungskonform zu gestalten. ver.di 
erhofft sich von der Gesetzesänderung mehr Rechtssicherheit, eine spürbare Verbesserung bzw. 
Entlastung aller Beteiligten und somit einen Abbau unnötiger Bürokratie.  
 
Der Bundeserwerbslosenausschuss hat sich frühzeitig mit den Reformvorschlägen der ASMK 
beschäftigt und eine BEA-Arbeitsgruppe erstellte eine Synopse, um eine Vergleichbarkeit der 
verschiedenen Themen und den möglichen Regelungsinhalten herzustellen, in der auch 
Positionen der Landesbezirkserwerbslosenausschüsse (LEA) -u.a. NRW – mitberücksichtigt 
wurden. Schon bald wurde dem BEA deutlich, dass es nicht ausreicht, sich nur mit den ASMK-
Reformvorschlägen zu beschäftigen, sondern versucht werden muss, auf das Gesetzgebungs-
verfahren gemeinsam mit Verbündeten Einfluss zu nehmen.  
 
Die Erwerbslosen-Positionen bzw. die ver.di-Beschlusslage haben wir öffentlich immer wieder 
deutlich gemacht: 

 Keine weiteren Streichungen und Kürzungen im SGB II-Leistungsrecht 

 Existenz sicher und vor Willkür schützen  

 Erhöhung der Alg II-Regelsätze /Regelbedarfe 

 Ablehnung existenzvernichtender Sanktionen  

 bürgerfreundliche, sozial- und rechtsstaatlich handelnde Job-Center.  
 
In der ver.di-Stellungnahme wurde deshalb auch betont, dass nach zehn Jahren der Einführung 
des Hartz IV-Gesetzes genügend praktische Erfahrungen vorliegen, um auf dieser Basis mehr als 
nur kosmetische Änderungen im SGB II vorzunehmen.  
ver.di, der DGB sowie Sozial- und Wohlfahrtsverbände fordern seit langem eine spürbare 
Verbesserung für alle Betroffenen/Beteiligten. Dazu zählen die Beschäftigten in den Jobcentern, 
die ein praxisfernes Gesetz administrieren müssen; ebenso wie die Sozialrichter*innen, bei 
denen Jahr für Jahr eine Klageflut zum SGB II eingeht, vor allem aber auch die Bürger*innen, die 
Leistungen in der Grundsicherung nach dem SGB II erhalten. 
 
Der BEA hatte deshalb zur Teilnahme an den bundesweiten Aktivitäten des Bündnisses 
„AufRecht bestehen!“ gegen Verschärfungen im SGB II am 10. März 2016 aufgerufen.  
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Ziel dabei war es, den politischen Druck in der Debatte um SGB II-Änderungen zu erhöhen und 
die Situation der Betroffenen im Hartz IV-System öffentlicher zu machen. Bereits zum dritten 
Mal wurden bundesweit öffentlichkeitwirksame Aktionen in über 40 Orten durchgeführt.  
 
Das Gesetzgebungsverfahren hatte sich immer wieder verzögert, da die damalige 
Bundesregierung sich nicht über einen abgestimmten Gesetzentwurf einigen konnte, da das 
Thema der Sanktionen in der Regierungskoalition umstritten war.  Der Bundestag hatte dann im 
Juni 2016 und der Bundesrat am 8. Juli 2016 das Neunte Gesetz zur Änderung des 
Sozialgesetzbuchs II (SGB II -Grundsicherung für Arbeitsuchende) beschlossen. Die 
Neureglungen sind weitgehend seit Anfang August 2016 in Kraft.  

 
Die Änderungen im SGB II greifen insgesamt viel zu kurz. Grundlegende Strukturfragen und 
Schnittstellenprobleme, die sich aus den zwei Rechtskreisen (SGB II und SGB III) ergeben, bleiben 
unverändert bestehen. Das Ziel der Vereinfachung, um den Umsetzungsaufwand für 
Bürger*innen und für die Verwaltungen zu reduzieren und für mehr Rechtsklarheit zu sorgen, 
wird insgesamt nicht erreicht. An der kritischen Haltung des Bundeserwerbslosenausschusses 
und vieler Erwerbsloseninitiativen an den Neuregelungen des SGB II hat sich nichts geändert, 
nach wie vor ist dies eine Rechtsverschärfung und keine Rechtsvereinfachung.  
 
 
4. Sozialer Arbeitsmarkt: „Teilhabechancengesetz“ (10. SGB II-Änderung) 
 
Die ver.di-Erwerbslosen setzen sich für existenzsichernde Arbeit und gegen Lohndumping ein. 
Arbeitsfördermaßnahmen, die ausschließlich das Ziel haben, Betrieb und Einrichtungen finanziell 
zu fördern, werden abgelehnt. Die Erwerbslosen lenkten das Augenmerk darauf, dass öffentlich 
geförderte Beschäftigung grundsätzlich existenzsichernd, sozialversicherungspflichtig, 
arbeitsrechtlich geschützt, tariflich geregelt und mitbestimmt sein muss und letztendlich reguläre 
Beschäftigung nicht verdrängen darf.  
 
Der Deutsche Bundestag hat Anfang November und der Bundesrat Mitte Dezember 2018 das 
Teilhabechancengesetz verabschiedet. Seit Januar 2019 ist das Teilhabechancengesetz (10. SGB 
II-Änderung) in Kraft und die Zielsetzung ist lt. Bundesregierung, neue Beschäftigungschancen 
für Langzeiterwerbslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt zu schaffen. Damit 
verbunden sei die Grundidee, statt Arbeitslosigkeit Erwerbsarbeit zu bezahlen, so das BMAS. 
Also Menschen, die derzeit keine Chance auf eine Beschäftigung am Arbeitsmarkt haben, statt 
Grundsicherung (Hartz IV) über einen bestimmten Zeitraum einen geförderten Job zu 
finanzieren. Durch Lohnkostenzuschüsse sollen rund 100.00 sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse in der Wirtschaft, in sozialen Einrichtungen und bei Kommunen 
gefördert werden. Die Bundesregierung will damit die gute Lage am Arbeitsmarkt nutzen und 
die Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen. Das Gesetz zur Schaffung von Teilhabechancen für 
Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt (Teilhabechancengesetz), 
das zum Januar 2019 in Kraft getreten ist. Es beinhaltet die beiden Maßnahmen „Eingliederung 
von Langzeitarbeitslosen“ (§ 16 e SGB II geänderte Fassung), ein für zwei Jahre gewährter 
Lohnkostenzuschuss für Langzeitarbeitslose, und „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (§ 16i SGB II neue 
Fassung), eine Maßnahme öffentlicher Beschäftigung für einen „sehr arbeitsmarktfernen 
Personenkreis“, deren Zielsetzung und Ausgestaltung dem Ansatz des „Sozialen Arbeitsmarktes 
entsprechen soll.“ 
 
Im Gesetzgebungsverfahren konnten die DGB-Gewerkschaften erreichen, dass sich der 
Lohnkostenzuschuss nach den Tariflöhnen richtet, soweit Tarife existieren. Trotz dieser 
Verbesserungen gegenüber dem Gesetzentwurf bleiben die gewerkschaftlichen Kritikpunkte der 
Erwerbslosen in ver.di weiterbestehen. Eine Förderung zum „Zweck der sozialen Teilhabe“ 
gegen den Willen der Betroffenen ist nicht zielführend, deshalb ist die vorgesehene 
„Zuweisung“ nicht akzeptabel, denn dadurch sind bei Nichtbeachtung Sanktionen möglich.  
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Für den Bundeserwerbslosenausschuss ist die Freiwilligkeit bei den Fördermaßnahmen nach 
wie vor eine wichtige Voraussetzung, denn ohne Freiwilligkeit gibt es keine Akzeptanz für das 
Teilhabechancengesetz. Des Weiteren ist nicht hinnehmbar, dass die an den Förderprogrammen 
Teilnehmenden, trotz vorgesehener mehrjähriger Beschäftigung, keine Ansprüche auf 
Arbeitslosengeld erwerben. Beschäftigte in geförderten Arbeitsplätzen haben Anspruch auf die 
gleiche Behandlung wie reguläre Beschäftigte. Eine Diskriminierung in den Betrieben durch 
abgesenkte soziale Standards ist nicht akzeptabel. Gute und soziale Arbeitsbedingungen sind 
wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Teilhabe am Arbeitsmarkt.  
 
Für ver.di ist das Teilhabechancengesetz kein Allheilmittel zur Bekämpfung von Langzeitarbeits-
losigkeit. Denn Erwerbslosigkeit ist kein individuelles Problem, vielmehr fehlen in bestimmten 
Branchen und Regionen geeignete Arbeitsplätze für die Betroffenen. Ob mit dem 
Teilhabechancengesetz tatsächlich eine Brücke in den regulären Arbeitsmarkt ermöglicht wird, 
bleibt abzuwarten. Ein sozialer Arbeitsmarkt kann nur dann erfolgreich sein, wenn er gute, 
sozial abgesicherte und tariflich bezahlte Arbeitsplätze bietet. Denn soziale Teilhabe wird erst 
dann erlebbar, wenn mit der Beschäftigung im sozialen Arbeitsmarkt auch der Hartz IV-Bezug 
dauerhaft beendet wird.  
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5. Hartz IV-Debatte  
 
Auch nach 15 Jahren des Inkrafttretens der Hartz-Gesetze ist die Kritik an der Agenda 2010-
Politik nicht geringer geworden. Erwerbslose, Gewerkschaften, Sozial- und Wohlfahrtsverbände 
kritisieren auch nach zahlreichen Änderungen, dass das gesetzliche Räderwerk äußerst 
kompliziert ist, und die einzelnen Elemente immer noch zu wenig aufeinander abgestimmt sind. 
Insgesamt weist das Hartz-System eher mehr Schnittstellen und komplizierte Strukturen aus. 
Bereits zehn Änderungsgesetze im SGB II hat es bis 2018 gegeben und immer ist noch keine 
befriedigende Lösung in Sicht. Hartz IV ist nach wie vor ein bürokratisches System, in dem von 
Betroffenen viel gefordert, aber wenig gefördert wird. Die Kritik richtet sich auch an den 
komplexen Ausführungsbestimmungen, die Verwaltungsstrukturen und deren Entscheidungs-
prozesse sowie die oftmals unterschiedlichen finanziellen und politischen Interessen von Bund, 
Ländern und Kommunen.  
 
Seit dem Vorschlag nach einem solidarischen Grundeinkommen (Berlins Reg. Bürgermeister)  
von November 2017 ist eine Debatte zur „Grundsicherung“ und dem Hartz IV-System in Gang 
gekommen. Derzeit überbieten sich Politiker*innen mit sogenannten Reformvorschlägen zur 
„Überwindung des Hartz IV-Systems“, auch aus der Regierungsfraktion. Durch die 
Anwendungsprobleme der Hartz-Gesetze wurde letztendlich auch der Politik deutlich, dass 
Änderungen erforderlich sind. Doch wie diese aussehen und inwieweit es Verbesserungen für 
Leistungsberechtigte geben wird, ist derzeit offen. Zumindest sieht der Koalitionsvertrag von 
Union und SPD keine entscheiden Reformen vor. 
 
Zuletzt hatte sich der Bundeserwerbslosenausschuss im Herbst 2018 in einer engagierten 
Diskussion mit der Hartz-Debatte auseinandergesetzt. Dabei wurde betont, dass die Politik 
bisher nicht glaubhaft vermitteln konnte, dass das Hartz IV-System für von Arbeitslosigkeit 
Betroffene ein Erfolg sei. Denn durch die Hartz-Gesetze hat sich der Niedriglohnsektor weiter 
verfestigt und daraus folgen zunehmend prekäre Arbeitsbedingungen, Unsicherheit und 
Existenzängste sowie Altersarmut. Die Erwerbslosen in ver.di haben dies öffentlich immer wieder 
angemahnt und gefordert, dass die gesetzlichen Regelungen im Sinne der ver.di-Beschlüsse 
geändert werden müssen. 
 
 
 
6. Weitere Bundeserwerbslosenausschuss (BEA)-Themen und Schwerpunkte 
 
Nach der Bundeserwerbslosenkonferenz 2015 hat der Bundeserwerbslosenausschuss (BEA) und 
sein fünfköpfiger Vorstand unverzüglich die Arbeit aufgenommen und die Schwerpunkte für die 
zukünftige Arbeit festgelegt. Die wichtigsten Beschlüsse aus Erwerbslosensicht des ver.di-
Kongresses von September 2015 wurden in der inhaltlichen Ausrichtung des BEA 
mitberücksichtigt. In den regelmäßigen Sitzungen im Frühjahr und Herbst beschäftigte sich der 
BEA bzw. der BEA-Vorstand neben den Themen zur Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik auch mit 
Fragen zur Wirtschafts- und Tarifpolitik.  
 
Politische Themen:  
Besonders im Blickpunkt standen im Berichtszeitraum die Situation der Geflüchteten und die 
Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt. Im November 2015 hatte der BEA in einer 
Erklärung seine Solidarität mit den Geflüchteten bekräftigt und die Asylgesetze kritisiert und den 
Ausbau von sozialer Sicherheit und Perspektiven für alle Menschen gefordert. 
 
Die Themen des zunehmenden Rechtspopulismus und die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland 
standen regelmäßig auf der Agenda des BEA.  Die BEA-Mitglieder nahmen auch an der „Gelben 
Hand“-Tagung "Täuschen und hetzen. Rechte Strukturen in sozialen Medien" im Juni 2017 teil. 
Die Tagung des Kumpelvereins „Gelbe Hand“ fand im Anschluss der BEA-Sitzung in Nürnberg 
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statt. In der Veranstaltung bekamen wir einen Einblick, wie rechte Organisationen das Internet 
für ihre Propaganda nutzen. Die Unterscheidung von Manipulationen im Internet und „fake 
news“ wurden ebenfalls thematisiert und Gegenstrategien besprochen. Durch die Tagung 
wurde für den BEA deutlich, sich weiterhin gegen Rechtspopulismus zu engagieren.  

 
Im Nachgang der Bundestagswahl im September 2017 wurde der Koalitionsvertrag der neuen 
Bundesregierung in Fragen der Arbeitsmarkt-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik kritisch 
bewertet. In der Ergebnisanalyse wurde betont, dass die Bürger*innen sich sehr wohl für Politik 
interessieren, aber oftmals von den Parteien keine schlüssigen Erklärungen bzw. Antworten für 
aktuelle- und Zukunftsfragen bekommen. Die sogenannten ‚Altparteien‘ haben mit ihrer Politik 
selbst mit zu ihren Stimmenverlusten und somit zur Stärkung der AfD beigetragen. Der BEA 
regte deshalb an, dass ver.di sich noch stärker mit Verteilungsfragen und somit den sozialen 
Themen widmet. Im Wahlkampf wurde das zentrale ver.di-Thema der sozialen Sicherung in der 
Öffentlichkeit kaum wahrgenommen.  
 
Nachdem im März 2018 der Koalitionsvertrag von Union und SPD beschlossen wurde, hat sich 
der BEA ausführlich mit den arbeitsmarktpolitischen Vorhaben der neuen (alten) 
Bundesregierung beschäftigt (siehe u.a. „Teilhabechancengesetz“). Neben den geplanten 
Gesetzen wurde auch über den derzeit stattfindenden BMAS-Zukunftsdialog „Neue Arbeit. 
Neue Sicherheit“ informiert. Im Zukunftsdialog geht es um die künftige Rolle des Sozialstaates, 
der sozialen Sicherheit (u.a. Perspektiven für Erwerbslose), der Digitalisierung und der 
Qualifizierung. Gespannt sind wir auf die Ergebnisse und konkreten Vorhaben des BMAS zur 
Stärkung des Sozialstaates am Ende des Dialogprozesses.   

 
Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Themen: 
Neben den bereits erwähnten Themen zur Arbeitsmarktpolitik hat sich der BEA in den letzten 
vier Jahren u.a. mit folgende Themen beschäftigt: Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs-
entwicklung, Stärkung der Arbeitslosenversicherung, Wandel der Arbeitswelt durch 
Digitalisierung und Globalisierung, 
prekärer Beschäftigung (Befristung, Mini-
und Midi-Jobs) und Niedriglohnsektor, 
Arbeits- und Entlohnungsbedingungen, 
Mindestlohn und Kontrolle, betrieblicher 
Arbeitsdruck, Fachkräftebedarf vs. 
Erwerbslosigkeit, Freiwilligendienste und 
Schein-Ehrenamt, Probleme mit der 
Ortsabwesenheitsverpflichtung nach der 
Erreichbarkeits-Anordnung (EBA) der BA, 
arbeitspolitische Maßnahmen und die 
Perspektiven insbesondere für 
Langzeiterwerbslose, sozialer 
Arbeitsmarkt und öffentlich geförderte 
Beschäftigung, 1-Euro-Jobs, Stärkung der 
sozialen Sicherungssysteme, 
Existenzsicherung, solidarisches 
Grundeinkommen, Modelle von 
bedingungslosem Grundeinkommen, 
Wohnungssituation und Mieterhöhungen 
sowie das Tafelunwesen. 
Einen breiten Raum nahm dabei die 
Vielschichtigkeit der Armutssituation ein. 
Ob es sich um Kinder-, Einkommens- 
(insbesondere Erwerbslose und 
Alleinerziehende) oder Altersarmut 
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handelt, es war immer wieder Thema in den Sitzungen. BEA-Mitglieder und Erwerbslose in 
ver.di haben 2016 und 2017 an den Armutskongressen (Mitveranstalter u.a. der DGB) in Berlin 
teilgenommen. Unter dem Motto „Umsteuern. Armut stoppen – Zukunft sichern“ hatte 2017 
der damalige BEA-Vorsitzende Gelegenheit, in der Eröffnungsrunde ein Statement zu seiner 
Armutssituation aufgrund langjähriger Erwerbslosigkeit sowie zu den Aktivitäten der ver.di-
Betroffenen zu informieren. Bei den beiden Kongressen wurde immer wieder herausgestellt, 
dass durch neokonservative Politik in den letzten Jahrzehnten die Schere zwischen Arm und 
Reich immer weiter auseinanderklafft.  
 
Innergewerkschaftliche Themen: 
Als wichtige innergewerkschaftliche Themen sind die Debatte um „ver.di wächst!“, die 
Bezirksfusionen und die Diskussion um Weiterentwicklung der Fachbereichsstrukturen zu 
nennen. Die stärkere Einbringung der Erwerbslosenthemen in ver.di waren ebenfalls wichtige 
Themen, mit dem Ziel, die Erwerbslosenarbeit auf allen Ebenen von ver.di zu stärken. 
Festzustellen ist, dass die Mitgliederentwicklung bei den Erwerbslosen weiterhin rückläufig ist 
und dadurch die Aktivitäten in den Bezirken und Landesbezirken zunehmend schwieriger wird. 
Dies zeigt sich u.a. auch an der z.T. geringen Beteiligung bei den Mitgliederversammlungen vor 
Ort im Rahmen der Organisationswahlen 2018. Deshalb sollte auch die ver.di-
Mitgliederwerbung auf der Straße und den Innenstädten durch spezifische Ansprache von 
Erwerbslosen ausgebaut werden.  
 
Infostand der Erwerbslosen beim ver.di-Kongress 2015 
Im Rahmenprogramm des Kongresses fand eine Ausstellung mit verschiedenen ver.di-Gruppen 
und gewerkschaftsnahen Einrichtungen statt. Neben den Infoständen vom Zentralen 
Arbeitskreis Offensiv gegen Rassismus und Rechtsextremismus (ZAKO), der Koordinierungsstelle 
gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen (KOS) und der „Gelben Hand“ - Verein Mach' meinen 
Kumpel nicht an! – für Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus e.V. hat 
auch das Ressort Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ein durchgängiges Thema „Selbstverwaltung 
stärken“ besetzt. An zwei Tagen wurde dies von Erwerbslosen in ver.di ergänzt. Mit dem 
Transparent-Motto „Schwarze Null und 10 Jahre Hartz IV“ wurde mit Infoblättern, einem Quiz 
und Gewinnauslosung die vielfältige ver.di-Erwerbslosenarbeit vorgestellt.                                                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Erwerbslosen-Teilnehmenden haben sich während des ver.di-Kongress beraten und zu einem 

gemeinsamen Fototermin getroffen 
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Erwerbslosenarbeit im Gewerkschaftsrat 
In der Sitzung des ver.di-Gewerkschaftsrats (GR) im März 2017 hatten die Vertreter*innen der 
Erwerbslosen im GR die Gelegenheit, die Erwerbslosenarbeit vorzustellen. In einer Präsentation 
wurde die aktuelle politische Situation, u.a. die neoliberale Stimmungsmache gegenüber den 
Erwerbslosen, die Existenzsicherung und die geringen Regelsätze sowie die Aktivitäten der 
Erwerbslosen in den ver.di-Bezirken, - Ländern und der -Bundesebene vorgestellt. Themen der 
Beteiligung der Erwerbslosen an ver.di-Aktionen wurden ebenso benannt wie die Erwerbslosen-
beratung vor Ort und im ver.di-Internet.  
 
 
"ver.di-Rosa Tafeltonne" ist im Museum 
 

Unter dem Motto 
„Lebensmittelmüll 
für Arme?“ fand im 
April 2014 in 
Bielefeld eine 
Aktion des Erwerbs-
losenseminars 
„Öffentlichkeit 
herstellen – 
Aktionen vor Ort“ 
statt.  
Die Teilneh-
mer*innen 
sammelten 
symbolisch 
Lebensmittelreste 
für Arme in einer 
rosa Mülltonne. Das 
„Tafelsystem“, so 
die Botschaft, 

verfestigt Armut und demütigt die Betroffenen, die statt Hilfe nur Almosen erhalten. Eben diese 
„Rosa Tafeltonne“ ist ein Exponat in der Ausstellung „Mein Verein“. Professionelle, 
kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit zahlt sich somit aus. Neben der Ehre, dort ausgestellt zu 
sein, hat die Kritik am „Tafelsystem“ im Bonner „Haus der Geschichte“ mit Sicherheit auch 
einen pädagogischen Effekt. Die Wanderausstellung „Mein Verein“ mit der „ver.di-Rosa 
Tafeltonne“ war von September 2017 bis Februar 2018 im Haus der Geschichte in Bonn und 
seit Oktober 2018 bis Mai 2019 im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig zu sehen. 
 
 
 
7. Erwerbslosen-Seminare  
 
Eine langjährige und erfolgreiche Tradition sind die speziellen Seminare für Erwerbslose, die sich 
jährlich im bundesweiten ver.di-Bildungsprogramm wiederfinden. Die Nachfrage nach 
Seminarteilnahme ist oftmals so groß, dass nicht alle Interessierten berücksichtigt werden 
können.  
 
Seminare SGB II und SGB III für Erwerbslosenberater*innen 
Bis zu zwei zentrale Seminare für Erwerbslosen-Berater*innen, die in den ver.di-Bezirken 
Beratung zum SGB II bzw. SGB III anbieten, finden pro Jahr in den ver.di-Bildungszentren statt. 
Inhaltliche Schwerpunkte dabei sind: praxisnahe Vermittlung der gesetzlichen Bestimmungen, 
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aktuelle Rechtsprechung sowie deren Anwendung in der alltäglichen Beratung von ver.di-
Mitgliedern. Ziel dieser Bildungsseminare ist es, sozialrechtliches Wissen praxisnah und 
kompetent an die Teilnehmenden für die Beratung vor Ort in den ver.di Bezirken zu vermitteln.  
 
Schwerpunkt im Seminar „SGB II-Grundsicherung für Arbeitsuchende“ sind die Vermittlung der 
gesetzlichen Bestimmungen (u.a. Mitwirkungspflichten, Regelsätze im Arbeitslosengeld II (Alg II), 
Bedarfsgemeinschaften, Anrechnung von Einkommen und Vermögen bei der Berechnung von 
Alg II, Widerspruch und Klagen, Sanktionsregeln), die aktuelle Rechtsprechung sowie deren 
Anwendung in der alltäglichen Beratung der ver.di-Mitglieder.  
 
Im Seminar „SGB III-Arbeitsförderung“ stehen im Mittelpunkt die Regelungen in den 
Sozialgesetzbüchern (Sozialgesetzbücher SGB I bis SGB XII) und ihre Zusammenhänge. Neue 
gesetzliche Änderungen rund um das SGB III (Arbeitslosengeld I) werden vermittelt. Dieses 
Wissen sollen die ver.di-Erwerblosen-Berater*innen an die von Kündigung bedrohten ver.di-
Kolleg*innen weitergeben. Als weitere Seminarthemen in den letzten vier Jahren sind zu 
nennen: die Regelungsbereiche des Sozialrechts, Sozialdatenschutzes und Ermessensleistungen. 
Die Situation bei Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung und bei Niedriglohndienst wurden 
ebenfalls behandelt.   
 
In den Seminarrückblicken wird immer wieder angeregt, dass diese Qualifizierungs- und 
Weiterbildungsseminare SGB II und SGB III regelmäßig und mindestens einmal jährlich 
angeboten werden müssen, um somit der großen Nachfrage nach Seminarteilnahme gerecht zu 
werden und neue Kolleg*innen für die Sozialberatung zu gewinnen.    
 
Seminar „Öffentlichkeit herstellen - Aktionen vor Ort“ 
Regelmäßig im Frühjahr findet das Erwerbslosenseminar mit einem aktuellen politischen Thema 
sowie einer öffentlichen Aktion statt. Ziel der Seminare ist es, Wege und Möglichkeiten 
aufzuzeigen, eine positive und unterstützende Öffentlichkeit für Erwerbslose herzustellen.  Die 
Vermittlung der ver.di-Positionierung, der Ausbau eines Netzwerks zur gegenseitigen 
Unterstützung und die ver.di-Erwerbslosenarbeit zu aktivieren stehen ebenfalls im Mittelpunkt. 
Neben den theoretischen Inhalten zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden in den 
Seminaren praktische Handlungsmöglichkeiten für die Gewerkschaftsarbeit vor Ort in den ver.di-
Bezirken vermittelt.  
 
2015 standen die Erfahrungen aus „Zehn Jahre Hartz IV“ und die Kritik an der „Schwarzen 
Null“ (Sparpolitik der Bundesregierung) im Mittelpunkt und dies wurde in satirischer Weise 
dargestellt. Das Erwerbslosenseminar fand in der ver.di-Bildungsstätte Lage-Hörste statt, leider 
zum letzten Mal, da die Bildungsstätte zum Jahresende 2015 geschlossen wurde. Dies 
bedauerten die Seminarteilnehmenden besonders, da zum Bildungszentrum Lage Hörste sowie 
den Beschäftigten im Haus eine langjährige enge Verbindung zur Erwerbslosenarbeit bestand.    
 
Unter dem Motto „Mit dem Schlauchboot in den Niedriglohnsektor?“ wurde bei dem 
Aktionsseminar in 2016 im ver.di-Bildungszentrum Bielefeld die prekäre Situation der 
Geflüchteten auf dem deutschen Arbeitsmarkt in der Innenstadt ironisch thematisiert. Als 
Reaktion auf die bekanntgewordenen Maßnahmen des „Integrationsgesetzes“ der 
Bundesregierung wurden die Bürger*innen zur Solidarität mit Geflüchteten aufgerufen. 
 
Schwerpunkt des Erwerbslosenseminars in 2017 waren wieder inhaltliche und organisatorische 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer öffentlichkeitswirksamen Aktion in der 
Bielefelder Innenstadt. Unter dem Motto „Ja zum Protest. – Nein zur AfD“ haben sich 
Erwerbslose mit der neo-liberalen und ausgrenzenden Politik der AfD kritisch 
auseinandergesetzt.  
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Das Wochenseminar 2018 stand unter dem Slogan „Startup Pfandraiser“. Das Flaschen-
sammeln wurde als neue Geschäftsidee satirisch dargestellt und deutlich gemacht, dass der 
Hartz IV-Regelsatz von 416 Euro (2018) im Monat rund 1.664 Pfandflaschen entspricht. Neben 
den geringen Regelsätzen kritisierten die Seminarteilnehmenden, dass die aktuelle 
Armutsdebatte an den tatsächlichen Problemen der Betroffenen vorbeiginge. Von der 
„aktivierenden“ müssen wir wieder zur „aktiven Politik“ kommen, so das Motto der 
Erwerbslosen. Die kritische Aktion in der Bielefelder Innenstadt fand in der regionalen 
Tageszeitung ein positives Echo.   
 

 
8. Erwerbslosenberatung vor Ort und im ver.di-Internet 
 
Nach wie vor ist die Erwerbslosenberatung ein wichtiger Bestandteil des Serviceangebots der 
ver.di. Ehrenamtliche Kolleg*innen beraten unter dem Leitgedanken „Betroffene beraten 
Betroffene“ in den Bezirken und im ver.di-Internet. In den letzten Jahren hat sich sowohl die 
Beratungsintensität in den Bezirken als auch in der ver.di-Internet-Beratung, u.a. auf Grund der 
Komplexität der Sozialgesetzbücher, der Rechtsprechung und der praktischen Anwendung in 
den Jobcentern intensiviert. Beratung geht oftmals über die reine Sozialgesetzgebung hinaus 
und beinhaltet auch Fragen zur Lebenssituation und der Lebensplanung. In der ver.di-
Erwerbslosenberatung sind neben erwerbslosen Mitgliedern auch Mitglieder in prekärer 
Beschäftigung und sogenannte „Aufstocker*innen“ willkommen. Diese werden kompetent 
beraten und es werden Problemlösungen aufgezeigt.  
 
Die Erwerbslosenberater*innen erfüllen mit ihrer ehrenamtlichen Beratungstätigkeit eine 
wichtige Mitgliederbindungsfunktion und entlasten dadurch auch die ver.di-Beschäftigten. Mit 
zielgerichteten Informationen und umfassender Beratung zu den vielfältigen Themen der 
Erwerbslosen konnte die Unterstützung der Erwerbslosen-ver.di-Mitglieder weiter gefestigt 
werden. Das ver.di-Beratungsangebot im Internet kann viele Probleme der Erwerbslosen und der 
sogenannten „Aufstocker*innen“ zügig und kompetent lösen und ist somit ein wichtiger 
Bestandteil der Mitgliederbetreuung und Mitgliederbindung. Informationen zur Beratung im 
ver.di-Internet finden sich auf www.verdi-erwerbslosenberatung.de und www.verdi-
aufstockerberatung.de. 
 
 
 
9. Bündnisarbeit 
 
Der Bundeserwerbslosenausschuss hat im Berichtszeitraum seine Bündnisarbeit intensiviert. 
Ziel dabei ist, gemeinsam mit Organisationen, insbesondere den Sozial- und Wohlfahrts-
verbänden den Informations- und Erfahrungsaustausch auszubauen und zum anderen 
Unterstützung für die Erwerbslosenarbeit zu bekommen. Dabei ist die Intensität der 
Bündnisarbeit unterschiedlich und es reicht von mittlerweile jahrelanger enger Zusammenarbeit 
bis hin zu zeitbegrenzten Bündnissen, bei denen an einem bestimmten Thema 
zusammengearbeitet wird. Dabei werden Fragen der aktuellen Politik genauso behandelt wie 
gemeinsame Aktivitäten für Erwerbslose und Menschen in prekärer Beschäftigung.  Jahrelange 
Zusammenarbeit besteht mit dem Förderverein gewerkschaftlicher Arbeitslosenarbeit e.V. (KOS) 
und dem Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum. Des Weiteren wurden im 
Berichtszeitraum die Aktivitäten des Aktionsbündnisses „AufRecht bestehen“ und der 
„Nationalen Armutskonferenz“ (nak) durch Erwerbslose bzw. BEA-Mitglieder aktiv unterstützt. 
Regelmäßig wird im Bundeserwerbslosenausschuss über die Aktivitäten der 
Bündnispartner*innen berichtet und somit auch die Zusammenarbeit weiter gestärkt. 
 
Im Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum, das seit Ende Dezember 2012 
besteht, arbeiten die DGB-Gewerkschaften mit verschieden Sozial- und Wohlfahrtsverbänden 
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zusammen. Schwerpunkt ist und bleibt die Durchsetzung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums. Im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 hat das Bündnis eine Synopse (siehe 
Anlagen zum Geschäftsbericht) mit Antworten der im 18. Bundestag vertretenen Parteien zu 
deren Position zur Festsetzung und Höhe der Regelsätze und zur Sanktionspraxis veröffentlicht. 
Am 30.08.2017 fand dazu eine Bündnispressekonferenz statt, an der die damalige BEA-
Vorsitzende ein Statement zur Existenzsicherung und weitere Bündnispartner*innen die 
Anforderungen an die Politik in der nächsten Legislaturperiode zur Armutsbekämpfung 
dargestellt haben.  
 
Zu den vielfältigen Aktivitäten des Fördervereines gewerkschaftlicher Arbeitslosenarbeit e.V., 
der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen (KOS), gehören u.a. die 
Durchführung von Veranstaltungen und koordinierenden Kampagnen der Erwerbslosenarbeit 
und zur Beschäftigungspolitik. Ein weiterer Aspekt der KOS-Arbeit besteht in der spezifischen 
und nach Lebenslagen differenzierten Ansprache von Erwerbslosen und Beschäftigten, denen 
Erwerbslosigkeit bevorsteht; es dient somit auch der ver.di-Mitgliederbindung. In der jährlichen 
Mitgliederversammlung der KOS wurde Mitte Oktober 2018 u.a. der KOS-Vorstand neu 
gewählt. Im Vorstand hat ver.di weiterhin zwei Mitglieder und die bisherige Vertreterin der 
Erwerbslosen (BEA-Mitglied) wurde in ihrer Funktion bestätigt und der zuständige ver.di-
Gewerkschaftssekretär wurde neu in das 7-köpfige Gremium gewählt. Der Vorstand vertritt den 
Förderverein nach außen und wird alle zwei Jahre gewählt.  
 
Das Aktionsbündnis „AufRecht bestehen“, das von der KOS koordiniert wird, beschäftigt 
sich mit der Wohnungssituation und insbesondere mit den Mietkautionen. Die Proteste gegen 
die Verrechnung von Mietkautionen mit den Regelsätzen werden vom BEA seit Juni 2017 aktiv 
unterstützt.  
 
 
10. BEA-Mitglieder und personelle Veränderungen | Vertretung in anderen ver.di-
Gremien (siehe Konferenzordner) 
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11. Rückblick 4. Bundeserwerbslosenkonferenz (BEK) März 2015  
 
Die 4. Bundeserwerbslosenkonferenz wurde am 23./24. März 2015 in Berlin mit rund 100 
Delegierten und Gästen von dem damals zuständigen Mitglied im Bundesvorstand und 
Ressortleiterin Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik begrüßt. Unter der Leitung der damaligen 
Vorsitzenden des Bundeserwerbslosenausschusses, Ulla Pingel, wurde die Konferenz mit 
tatkräftiger Unterstützung von weiteren Mitgliedern der Konferenzleitung zügig konstituiert,  
um sich anschließend der Aussprache zum Geschäftsbericht zu widmen. Die knapp 80 
Delegierten nutzten die Gelegenheit, auch über die Erwerbslosenarbeit vor Ort zu berichten. 
Höhepunkte der zweitägigen Konferenz bildeten u.a. die Referate von Frank Bsirske, ver.di-
Vorsitzender, sowie von Prof. Dr. Klaus Dörre (Universität Jena) zu „10 Jahre Hartz-Gesetze“ und 
der anschließenden Diskussion. Nach den Wahlen und der Nominierung für den ver.di-
Gewerkschaftsrat wurden die vorliegenden 42 Anträge beraten und mehrheitlich an den ver.di-
Bundeskongress weitergeleitet. In den Anträgen wurden aktuelle Themen der Erwerbslosen 
aufgegriffen und die Bedeutung der Erwerbslosenarbeit, darunter die Beratung und die 
Betreuung in den ver.di-Bezirken, unterstrichen. 
 
 

 
 
 
 
12. Schlussbetrachtung  
 
Der vorliegende Geschäftsbericht über die letzten vier Jahre der Arbeit des BEA beschreibt 
wichtige Themen, nicht nur für die Erwerbslosenarbeit, sondern für ver.di insgesamt.  
Erwerbslosigkeit und prekäre Beschäftigung gehören nach wie für viele Menschen zur 
Erwerbsbiografie. ver.di ermöglicht deshalb Teilhabemöglichkeiten nicht nur in der 
Erwerbslosenarbeit, sondern in den Fachbereichen, Fachgruppen und in anderen 
Personengruppen. Die Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten sind in der ver.di-Satzung und 
u.a. in der Richtlinie für Erwerbslosenpolitik geregelt. Dies zeigt, dass die spezifischen 
gewerkschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialpolitischen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Interessen der erwerbslosen Mitglieder durch die ver.di-Erwerbslosenarbeit wahrgenommen 
werden. (Richtlinie zur Erwerbslosenpolitik, § 1 Grundsätze). 
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Doch erfolgreiche und beständige Erwerbslosenarbeit ist nur möglich mit zahlreichen 
engagierten ehrenamtlichen Funktionär*innen. Deshalb gilt hier der besondere Dank den 
zahlreichen ehrenamtlichen Kolleg*innen in den Bezirken, Landesbezirken und auf der 
Bundesebene, die die ver.di-Erwerbslosenarbeit in den letzten Jahren nachhaltig geprägt haben.  
 
Für eine erfolgreiche ver.di-Erwerbslosenarbeit ist es auch weiterhin erforderlich, aktuelle 
Themen aufzunehmen und in geeigneter Art und Weise in die Gesamtorganisation 
einzubringen. Dadurch wird der Stellenwert der Erwerbslosenarbeit innerhalb der ver.di weiter 
gefestigt. Die Erwerbslosenarbeit in ver.di weiter voranzubringen ist das gemeinsame Ziel, sei es 
auf der Bezirks-, Landesbezirks- oder auf der Bundesebene, sei es die Beratungsarbeit vor Ort 
und im ver.di-Internet, sei es in speziellen Seminaren und Veranstaltungen zu Erwerbslosen-
themen.  
 
Vieles scheint oftmals selbstverständlich zu sein, jedoch ist es nicht immer einfach, die 
vielfältigen Möglichkeiten der Erwerbslosenarbeit in ver.di zu nutzen. Bei vielen Themen wird 
oftmals deutlich, dass diese die Erwerbslosen nicht allein umsetzen können, sondern nur 
gemeinsam mit der Gesamtorganisation. Um noch mehr bewegen zu können, brauchen wir 
mehr ver.di-Mitglieder, die gemeinsam für mehr und sichere Arbeitsplätze, für eine bessere 
finanzielle soziale Absicherung - mit und ohne Arbeit, kurzum für ein menschenwürdiges Leben 
kämpfen. Gemeinsames Handeln macht stark, um gemeinsam mehr zu erreichen als jede oder 
jeder für sich allein, dieser gewerkschaftliche Grundgedanke gilt heute umso mehr. 
 
Erwerbslosenpolitik ist Teil der bunten Vielfalt in der ver.di-Einheit. Deshalb mischen wir uns in 
ver.di und in der Gesellschaft ein. In diesem Sinne wünscht der bisherige 
Bundeserwerbslosenausschuss der 5. Bundeserwerbslosenkonferenz viel Erfolg, eine spannende 
und zielorientierte Diskussion mit zukunftsweisenden Beschlüssen, sowie viel Kraft und Erfolg 
bei der Umsetzung der vielfältigen Themen. 
 
 
 
13. Anlagen zum Geschäftsbericht 
 

 sopoaktuell  Nr. 278 Januar 2019 | Qualifizierungschancengesetz 

 sopoaktuell  Nr. 272 September 2018 | Teilhabechancengesetz 

 sopoaktuell  Nr. 269 August 2018 | Ältere Erwerbslose 

 sopoaktuell  Nr. 266 Juni 2018 | Die Arbeitsmarktpolitik im Koalitionsvertrag 

 Satirische Aktion der ver.di-Erwerbslosen „Startup mit Pfandflaschen“ 

 sopoaktuell  Nr. 263 November 2017 | Arbeitsmarkt-Mythos „Minijobs“ 

 sopoaktuell  Nr. 261 Oktober 2017 | Mythos „Das Hartz IV-System hat zu mehr Jobs geführt“ 

 Erklärung BEA-Vorstand Oktober 2017 an die Abgeordneten des 19. Deutschen Bundestags 

 Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum | Synopse 

 Flyer ver.di-Erwerbslose Juli 2017 „Regelsätze rauf“ 

 sopoaktuell  Nr. 256 April 2017 | Armut stagniert auf hohem Niveau 

 Info-Karte für ver.di-Erwerbslosenberatung | ver.di-Aufstockerberatung 

 sopoaktuell  Nr. 239 April 2016 | zukunftsgerechte Arbeitslosenversicherung 

 sopoaktuell  Nr. 249 September 2016 | Änderungen SGB II 

 Erklärung anlässlich ver.di-Erwerbslosentagung zur Änderung Gesetzentwurf SGB II 

 Erklärung BEA zum Referentenentwurf zur Änderung SGB II 

 Quiz der ver.di-Erwerbslosen auf dem ver.di-Bundeskongress 2015 

 

 


